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Fig‚ 759.
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Erfparniffe an Erdausfchachtung und Material gewähren umgekehrte Manier-

Gewölbe, bei welchen die Zugfef’tigkeit des aus 1 Theil Portland-Cement auf 1 Theil

Sand hergeftellten Mörtels durch gefchickte Einlage von Eifenf’cäben 788) wefentlich

Fig. 760789). erhöht ift.

Eine Anordnung diefer Art zeigt

Fig. 760 739), bei welcher der Hohlraum

über dem Gewölbe mit einem Beton

  

  

 

  

 

  

geringfter Mifchung ausgefüllt und mit

—' einem Cement-Ettrich als Arbeitsboden

abgedeckt ift. Als wafferdichte Schicht

dient das Manier-Gewölbe felbfi. Der

Cement—Ettrich fetzt (ich als wagrechte

Ifolir-Schicht in den Mauern fort und geht

außen an letzteren, gedeckt durch eine

Betonwand, lothrecht in die Höhe.

\

z) Schutzmafsregeln bei bettehenden Gebäuden

L1

Sind beftehende Gebäude wegen mangelhafter oder fehlender Ifolirung feucht

geworden, fo handelt es fich bei deren Gefundmachung um zweierlei: um nach-

trägliche Ausführung der It'olirungen, wenn die Urfachen der Feuchtigkeit lich nicht

befeitigen laffen‚ und um Austrocknung der feuchten Mauern und Fußböden. Die

für das Austrocknen zu treflenden Mafsregeln werden unter d bet'prochen werden.

Die Art der Ifolirungen ift vom Grad der Feuchtigkeit und von der Höhe des

733) Ueber Manizr-Coni’cructionen vergl. Art. 264 11. ff. (S. 329 u. ff.).

789) Nach: \VAYSS, G. A. Das Syltem Manz'zr. Berlin r887. S. oz.
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Grundwafferftandes abhängig. Seitliche Ifolirungen find verhältnifsmäfsig leicht her-

zufiellen, während die Ausführung wagrechter Ifolir-Schichten in den Mauern immer

fchwierig und kof’tfpielig ift. Leider find die letzteren, wenn gründliche Abhilfe be—

fchafft werden foll, nicht zu entbehren. Wollte man fich, wie dies allerdings häufig

genug gefchieht, mit Dichten der Fufsböden und der Innenfeiten der Mauern be-

gnügen, fo würde die Folge davon fein, dafs zwar zunächf’c die Kellerräume trocken

werden, die Feuchtigkeit aber in den Mauern höher hinauf fieigen und fich den

Decken der Kellerräume und den Wänden des darüber befindlichen Gefchoffes mit—

theilen würde.

Befonders fchwierig und kaum ausführbar find Ifolirungen der Kellerräume,

wenn der Grundwafferfpiegel felbft beim niedrigf’cen Stande über dem Fufsboden

derfelben liegt.

In fchon befiehenden Mauern kann man wagrechte Ifolir-Schichten nur unter

fireckenweifem Herausbrechen einer oder mehrerer Schichten des Mauerwerkes nach

und nach einfchalten. Nach Ausführung der Ifolir-Schicht, für die am zweckmäfsigften

die einfchiebbaren Afphalt— und Bleiplatten (vergl. Art. 348, S. 414, bezw. Art. 350,

S. 414) zu verwenden fein dürften, mufs der verbleibende Zwifchenraum wieder

forgfältig mit Backi’ceinen in Cement-Mörtel ausgemauert werden 79°).

Soll der Kellerraum trocken werden, fo mufs das Einfügen der Ifolir-Schicht

in allen Mauern in der Höhe des Fufsbodéns erfolgen, wenn diefer maffiv ifit. Be-

fteht derfelbe aus einer Dielung, fo ift die Ifolir-Schicht unter die Lagerhölzer

zu legen.

Zum Schutze der Kellerumfaffungen befiehender Gebäude gegen feitlich an-

dringende Feuchtigkeit können alle unter a, I, [i für die Anordnung an der Außen-

feite befprochenen Vorkehrungen verwendet werden, in fo weit diefelben nicht eine

Veränderung des Mauerkernes erfordern oder durch die Befitz- oder allgemeinen

Rechtsverhältniife unmöglich gemacht werden. Es wären daher zu dem angegebenen

Zwecke lothrechte Rohr-Schichten, Ifolir-Mauern, offene oder abgedeckte Ifolir-Gräben,

wie bei Neubauten, verwendbar. Die Lüftung gefchloffener Hohlräume bereitet je-

doch hierbei häufig noch gröfsere Schwierigkeiten, als bei jenen, da gewöhnlich

verfügbare auffteigende Canäle für die Luftabführung in den Gebäudemauern gar

nicht oder nicht in genügender Zahl vorhanden find und deren nachträglicher Ein-

bau immer umfiändlich, unbequem und kof’cfpielig iPc.

Neben der Anordnung einer der angeführten Mafsregeln wird fich immer der

in Art. 358 (S. 418) befprochene Erfatz des in der Umgebung der Umfaffungsmauern

befindlichen durchfeuchteten Erdreiches durch trockenen Sand oder Kies und, wenn

es möglich und nothwendig erfcheint‚ die Ausführung einer Drainirung empfehlen.

Es mag hier noch erwähnt werden, dafs man durch Hinterfüllen der Keller-

mauern mit ungelöfchtem Kalke verfucht hat, gleichzeitig eine Dichtung gegen

Wafferandrang und Austrocknung der durchfeuchteten Mauern herbeizuführen.

Nach Knapp 791) wird um das gegen Näffe zu fchützende Gebäude flückweife ein 60 bis 806!!!

breiter Graben bis zur Fundament-Unterkante ausgehoben und abwechfelnd mit 30 cm hohen Schichten un-

gelöfchten \Vafferkalkes und 10 cm hohen Schichten von mittelfeiner Kohlenafche wieder gefüllt. Der

Kalk full fowohl dem Erdreich, als auch dem Mauerwerk die zum Löfchen nöthige Feuchtigkeit entziehen,

790) Mittheilungen über eine erfolgreich mit Bleiplatten ausgeführte nachträgliche Ifolirung finden fich in: Deutfche

Bauz. 1880, S. 85.

791) In: Deutfche Bauz. 1879, S. 30.
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auf diefe Weife das letztere nach und nach austrocknen und zugleich eine Art von Beton bilden, der die

Mauern weiterhin fchützend umgiebt.

Abgefehen davon, dafs eine gründliche Trockenlegung eines Gebäudes nur

durch gleichzeitige Ausführung wagrechter Ifolir-Schichten in den Mauern und unter

den Fufsböden zu erzielen if‘c, erfcheint der Erfolg der eben erwähnten Mafsregel

defshalb zweifelhaft, weil nach Runge792) der Kalk nicht im Stande iPt, genügend

viel Waffer aufzunehmen, um lich in vollkommenes Kalkhydrat umzubilden, daher

die Mauern nicht hinreichend austrocknen wird und auch mit der fich nicht hin-

reichend mit ihm mifchenden Afche nur einen fehr undichten und fchlechten Beton

liefern kann.

Zweckmäfsiger dürfte es jedenfalls fein, trotz der etwas höheren Kofien, einen

wirklichen Beton zur Ausfüllung des Grabens zu verwenden und zum Zwecke des

Austrocknens der Mauern zwifchen ihm und den letzteren einen Hohlraum zu be-

laffen, der entweder bleiben und fpäter abgedeckt oder nach erreichter Trockenheit

der Mauern mit Beton verfüllt werden kann.

Soll die Dichtung der Mauern durch Ueberzug mit einer Ifolir-Schicht (vergl.

Art. 359, S. 419) erfolgen, fo find diefelben dazu durch Reinigen, Auskratzen der

Fugen auf einige Centimeter Tiefe und bei Verwendung von Afphalt oder ver-

wandten Stoffen durch Austrocknen vorzubereiten.

Weniger empfehlenswerth, als das Anbringen einer Ifolir-Schicht an der Aufsen-

feite der Umfaffungsmauer des Kellergefchoffes ift diefes auf der Innenfeite, nament-

lich dann, wenn die Urfache der Feuchtigkeit nicht befeitigt werden kann, da in

diefem Falle ein Verdunlten derfelben nach beiden Seiten gehindert if’t. Das

Auffieigen der Feuchtigkeit nach dem Erdgefchofs wird zwar durch unter dem

letzteren eingefügte wagrechte Ifolir-Schichten aufgehalten werden können, aber nicht

eine fchon begonnene Zerl‘cörung des Mauerwerkes durch den Mauerfrafs.

Die Ausführung der Ifolir-Schicht auf der Innenfeite kann als Cement-Putz,

ferner mit Cement und Dachziegeln oder Glastafeln, oder endlich mit Afphalt er—

folgen (vergl. Art. 359, S. 419).

Ein Afphalt-Ueberzug wird nur dann haltbar, wenn er in die 1 bis 2cm tief ausgekratzten Fugen der

ausgetrockneten Wand eingreift, und Putz wird nur dann auf diefem dauernd haften, wenn der noch heifse

Afpha.lt mit fcharfem, reinem Sande beitreut wird. Bei Anwendung gewöhnlichen Kalkmörtelputzes erhält

[ich der Afphaltgeruch in den umfchloffenen Räumen mehrere Jahre lang, was durch Ausführung eines

15 bis 18mm {tarken Putzes aus Trafsmörtel fell verhütet werden können 793).

Sicherer erfcheint die Herftellung einer Verkleidungswand der Innenfeite, deren

4 bis 5cm weiter Abitand von der Kellermauer mit einer wafferdichten Schicht

ausgefüllt wird (vergl. Art. 359, S. 419). Dem Uebelftande der blofsen Ueberzüge,

dafs Feuchtigkeit aus der Innenluft fich an ihnen niederfchlägt, kann durch die

Verwendung von Hohlf’ceinen in etwas vorgebeugt werden.

Dem gleichen Zwecke dienen die von Scheidlzbzg”*) angewendeten Warzen-

kacheln, die mit der glafirten Seite vor die Wand gelegt und auf der äufseren

rauhen Seite mit gewöhnlichem Kalkmörtel geputzt werden.

Diefe \Varzenkacheln find quadratifch und haben etwa 25cm Seitenlänge bei lem Stärke. Die fünf

viereckigen 2,0 bis 2,5 cm Itarken und 26m hohen Warzen (eckige Vorfprünge) werden in Cement-Mörtel

gedrückt. Zur Befeftigung der Kacheln benutzt man breitköpfige, zwifchen die Fugen gefchlagene Nägel.

792) Vergl.: KEIM, A. Die Feuchtigkeit der Wohngebäude u. f. w. Wien, Felt u. Leipzig 1882. S. 41.

793) Nach: Centralbl. cl. Bauverw. 1885, S. 356.

794) Siehe: Baugwksztg. 1885, S. 285.
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Vortheilhafter gettaltet find jedenfalls, wegen des gröfseren Hohlraumes, die- fchon von den Römern

zum gleichen Zwecke benutzten \Varzenziegel79ä), bei welchen die Warzen etwa 7cm vorfpringen.

Bei gutem Material und guter Glafur diefer Kacheln können diefelben vortheil-

haft wirken; nur bleibt bei ihnen, wie bei allen der Ifolirung gegen Feuchtigkeit

dienenden Hohlräumen eine Lüftung wünfchenswerth, die nach dem umfchloffenen

Raume zu unfchwer, allerdings nur in einer mit Uebelftänden verbundenen Weife,

hergeftellt werden kann. Es wird hierauf unter b zurückzukommen fein.

Soll der Innenraum durch die befprochenen Ifolir-Mittel nicht eingefchränkt

werden, fo wird man, in fo weit dies die Conftruction des Gebäudes zuläfft, den

Platz für diefelben durch Ausflernmen aus den Kellerumfaffungen gewinnen müffen.

Wird die Ifolir-Schicht nicht durch die Scheidemauern hindurch geführt, fo

werden letztere Feuchtigkeitsleiter bleiben.

Die fehr zahlreichen, für die Trockenlegung von feuchten Mauern empfohlenen

Anftrich- und Ueberzugsftoffe nutzen, wie fchon erwähnt wurde, ohne wagrechte

Ifolir-Schichten gar nichts und haben auch mit diefen immer eine nur fehr befchränkte

Dauer. Angaben über einige diefer Mittel finden fich in unten ftehenden Quellen 796).

Handelt es fich bei tief liegendem Grundwafferfpiegel um die Trockenlegung

des Kellerfufsbodens oder bei nicht unterkellerten Gebäuden um die des Erdgefchofs—

Fufsbodens, fo ift zunächft die durchfeuchtete Auffüllung zu befeitigen und durch

trockenen Sand oder Kies zu erfetzen und dann je nach dem Grade der auffteigen-

den Feuchtigkeit eine der in Art. 365 bis 367 (S. 428 bis 431) befprochenen Con-

ftructionen anzuwenden. Unter Umftänden kann dabei das Verlegen eines Netzes

von Drainröhren unter dem Kellerfufsboden von Vortheil fein.

Läfft fich die feitlich liegende Feuchtigkeitsquelle befeitigen und ift keine auf-

fteigende Grundfeuchtigkeit zu befürchten, fo genügt das Entfernen der naffen Auf-

füllung und das \Niederherftellen des früheren Bodenbelages auf trockenem Sand

oder Kies. Das vollf’tändige Austrocknen wird dann allerdings einige Zeit in An-

fpruch nehmen.

Hat man nur für Trockenheit des Erdgefchoffes bei vorhandenem Keller zu

forgen, fo ift über dem Kellergewölbe eine Ifolir-Schicht anzuordnen, welche mit der

in die Mauern einzufchaltenden in Verbindung fieht. Unter Umf’tänden genügt es

jedoch, die Mauer-Ifolirfchichten unter die Widerlager der Kellergewölbe zu legen,

wodurch man die Ifolirung des Erdgefchofs-Fufsbodens erfparen kann.

Bei einem Grundwafferftande, deffen Spiegel immer über dem Kellerfufsboden

liegt, empfiehlt es fich, zu erwägen, ob nicht der Keller ganz aufgegeben oder deffen

Fufsboden fo weit aufgeh0ht werden kann, dafs er über den Wafferfpiegel zu liegen

kommt; denn das unter folchen Verhältniffen ficherfie Dichtungsmittel, die unter

dem ganzen Gebäude auszubreitende Betonfchicht (vergl. Art. 368, S. 432), if’t bei

fchon beftehenden Gebäuden der aufserordentlichen Kofien und Schwierigkeiten

wegen kaum anwendbar. Die in Art. 369 (S. 432) u. 370 (S. 434) befprochenen

fonftigen Confiructionen find nur mangelhafte Behelt'e, da das Dichten der An-

fchlufsfugen der wohl in fich dicht hergeftellten Fufsböden an die Kellermauern nur

fchwer gelingt.

zur.) Nacht Theil II, Bd. 2 (Art. 86, S. 115) diefes »Handbuches«.

“"") Deutfche Benz. 1884, S. 316; 1886, S. 32. —— \Vochbl. {. Arch. u. Ing. 1884, S, 216, 436; 1887, S. 298. — Bau-

g\vk<7tg. 1880, S. 720; 1881, S. 597; 1882, S. 5; 1883, S. 283, 319; 1884, S. 487, 604; 1887, S. 645; 1888, S. 1026; 1890, 5.845. ——

Deutlclug< Baugwksbl. 1884, S. 282, 362; 1885, S. 187; 1888, S. 453. — HAARMANN'S Zeitfehr. f. Bauhdw. 1889, S. 30, 120. ——

\\'icncr Bauind.-Ztg., Jahrg. 6, S. 420; Jahrg. 7, S. 375.
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Am vortheilhaftef’cen erfcheint im vorliegenden Falle die Herfiellung waffen

dichter Becken aus Beton innerhalb der trocken'zu legenden Kellerräume, wobei

die Beckenwandungen den höch1'ten Grundwafferl'tand ein Stück überragen müffen.

Die Beckenwandungen find dabei unabhängig von den Kellermauern und durch

einen Hohlraum von denfelben getrennt zu geftalten‚ damit etwaige Setzungen oder

Bewegungen der letzteren im Becken keine Riffe erzeugen können. Die Betonfohle

ift fo fiark zu machen, dafs durch diefelbe der Wafferzulauf verdrängt und dem

Wal'ferdrucke genügt wird (vergl. Art. 369, S. 432). Die Wafferdichtigkeit ill: auf

eine der befprochenen Weifen zu erzeugen; auch kann eine Veriteifung derfelben

durch umgekehrte Gewölbe herbeigeführt werden.

» Etwas leichter wird die Trockenlegung der Keller, wenn der Wafferf’cand nur

zeitweife den Kellerboden überfleigt; fie ift aber am heiten in ganz ähnlicher Weife,

wie eben befprochen, zu bewirken.

Lz'ebold empfiehlt 79 7) für die Trockenlegung eines 23,0 m langen, 5,7 m breiten Kellerraumes, der bei

eingetretenem Hochwafi'er fich 1,om hoch mit Wafi'er füllte, die Anordnung einer mindeftens 20cm ftarken,

nach der Mitte bei fchlechtem Untergrunde auf 35 bis 40 cm zu verfiärkenden Sohle aus Beton von 1 Theil

Cement, 2,5 Theilen Sand und 3 Theilen Kies. Die Beckenwand aus dem gleichen Beton ift ebenfalls

20 cm fiark und in einer Ausründung in die Sohle überzuführen (Fig. 761). Zur Dichtung fall nach 3 bis

4 Tagen, wenn der Beton etwas erhärtet, aber noch feucht ift, eine wenigftens 1,5 cm itarke Putzfchicht

von ] Theil Cement auf 2 Theile Sand aufgetragen und forgfältig geglättet werden. Jedenfalls dürfte lich

eben fo die Dycker/zoj7’fche, in Art. 293 (S. 370) befchriebene Art der Heritellung des wafferdichten Putzes

und aufserdem die Anwendung eines befonderen Arbeitsbodens empfehlen.

Für denfelben Fall wird auch zur Dichtung das Anwenden von Holzcement und Papier vor-

gefchlagen 795). Die Sohle itt aus Beton herzuftellen und auf die in Art. 365 (S. 429) angegebene Weife

weiter zu behandeln, bezw. mit einer zweiten Betonfchicht, zur Bildung des Arbeitsbodens‚ zu belegen;

Fig. 761.
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auch die Wände find mit Holzcement und Papier zu bekleben, alle fcharfen Ecken dabei aber zu ver-

meiden und fchliefslich mit einer Backfteinwand zu verkleiden. Wegen des Näheren der Ausführung

wird auf die angegebene Quelle verwiefen.

Auch Afphalt-Platten (vergl. Art. 365, S. 429) find nach den Angaben von Biisfr/z£r & Hnflmamz 799)

zur Herftellung wafferdichter Becken in den Kellerräumen verwendbar. Auf einer genügend ftarken Sohle

werden diefelben mit 10 cm Ueberdeckung und Verklebung der Fugen durch Afphalt verlegt und eben fo

797) In: HAARMANN’S Zeitl'chr. f. Bauhdw. r883, S. 83.

795) Ebendaf

799) Ebendaf., S. 85.
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an den Wänden bis etwa 206m über den höchften \Vafferftand angebracht. Boden- und \Vandplatten

müffen gut verbunden werden. Die letzteren werden am oberen Rande in eine 4 bis 66m tief aus-

geftemmte .\lauerfuge eingelaffen und mit Cernent fell: eingebunden (Fig. 762). Ueber den Bodenplatten

ordnet man nach Bedarf ein l’flnfter. eine Betonfchicht oder umgekehrte Gewölbe und einen geeigneten

Belag an, während die \Vandplatten mit einer 1/2 Stein {tarken Backfteinwand oder einer Betonfchicht zu

verkleiden find. Sind mehrere neben einander liegende Kellerräume zu ifoliren, fo wird vorgefehlagen‚

die Ifolir-Schiehten durch die Scheidemauern hindurchznführen.

b) Schutz der Wände gegen Niederfchlagsfeuchtigkeit.

Eine der Haupturfachen der Feuchtigkeit im Oberbau der Häufer ift, wie

fchon in Art. 343 (S. 410) angeführt wurde, das Wetter. Die Umfaffungsmauern

können vom Schlagregen durchfeuchtet werden; das auf den Gefimfen, Vorfprüngen

und Abdeckungen ftehen bleibende W’affer oder der auf ihnen abgelagerte und

fchmelzende Schnee können in das Innere der Gebäude eindringen, die Bekleidungen

oder Anitriche der Wände verderben und die Räume unwohnlich und ungefund

machen.

Die Witterung kann aber auch noch in anderer Weife Feuchtigkeit in den

Gebäuden veranlaffen, und zwar in Folge der Veränderlichkeit der Lufttemperatur.

Die Wände der Gebäude kühlen fich bei niedriger Aufsentemperatur ab, und die

durch die Bewohner oder durch die fonftige Benutzung der Räume der Innenluft

als \Vafferdampf mitgetheilte Feuchtigkeit fchlägt fich an den Wänden in Geftalt

von Waffer oder Reif nieder, wie dies am deutlichiten an den Fenf’cerfcheiben zu

beobachten ift. Ein ähnlicher Vorgang findet an den äufseren Seiten der Wände

Pratt, wenn nach ftarker \Vinterkälte Thauwetter eintritt. Die erhöhte Luftfeuchtig-

keit bildet auf den kalten Wänden eine Eiskrufte, welche fpäter diefelben durch-

näfft, wenn fie nicht dicht find.

Der Schutz der Wände hat fich demnach nicht nur gegen das Eindringen der

Niederfchlagsfeuchtigkeit von aufsen, fondern auch von innen her zu richten, bezw.

ift durch die Conftruction der Wände die Bildung von Niederfchlägen im Inneren

der Gebäude möglichft zu verhindern.

1) Schutz gegen Regen und Schnee.

Das Eindringen des Schlagregens in die Wände wird verhindert, wenn man

die letzteren aus wafferdichtem Bauftoffe, wie z.B. aus Klinkern in gutem Cement-

Mörtel, heritellt oder fie mit undurchläffigen Materialien überzieht oder bekleidet.

Es wird dadurch den Wänden die Eigenfchaft der Durchläffigkeit nicht nur für

Waffer, fondern auch für Luft benommen und die vielfach für fehr wichtig ge-

haltene zufällige oder natürliche Lüftung der Räume befeitigt. Wie von Fifcßzer 80°)

nachgewiefen wurde, ift die Wirkfamkeit der zufälligen Lüftung nicht nur unbe-

deutend, fondern auch von mancherlei Umftänden abhängig und unzuverläffig; fie

kann fogar einer künftlichen Lüftung und der Beheizung hinderlich werden. Immer-

hin wird fie beim Mangel von Vorkehrungen für künftliche Lüftung, wie diefer

die Regel für die Wohngebäude bildet, willkommen geheifsen werden müffen und

daher die Wahl von undurchläffigen Baul’coffen zum Schutz gegen Schlagregen nicht

unter allen Umftänden empfohlen werden können. Doch ill; hier auf eine un-

günftige Eigenfchaft der porigen Bauf’coffe aufmerkfam zu machen, die fie in manchen

 

“‘“') ln Theil III, Band 4, S. 88 (2. Aufl.: S. 150) diefes »Hanclbuches«.


